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Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Ihr Antrag vom 18.07.2022

Sehr geehrter Herr Semsrott,

mit Antrag vom 18. Juli 2022, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

eingegangen am 18. Juli 2022, beantragen Sie die Herausgabe einer Übersicht der Anträge auf 

Ausfuhren für Güter der Listenpositionen 4A005, 4D004, 5A001f, 5A001j, 5D001a, 5D001e, 

5A004, 6A005g des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821, die in den Jahren 2013 bis 2021 

an das BMWK bzw. seinerzeit an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gegangen 

sind. Aus der Übersicht soll hervorgehen, in welcher Kategorie in welchem Jahr wie viele An

träge eingegangen, und wie viele Anträge genehmigt bzw. abgelehnt wurden; sowie in welche 

Länder jeweils exportiert wurde.

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Ihr Antrag wird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie 
der Datenschutzerklärung auf www.bmwk,de/Datenschutzerklärung entnehmen.
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Seite2von2 Begründung:

1.  Der Antrag ist abzulehnen, da die begehrten amtlichen Informationen nicht vorliegen. Beim 

BMWK bzw. seinerzeit beim BMWi sind keine Anträge auf Ausfuhr der oben genannten Güter 

eingegangen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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